
 

 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit örtlichen Bauvorschriften 3. Ände-
rung „Eckbereich Basler Landstraße / 
Am Mettweg“, Plan-Nr. 6-125c 

 
 
 
 

Umgang mit den während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
(Darlegung vom 12.10.2020 bis zum 13.11.2020) 
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A Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 
 
Einwendung/Stellungnahme    Entscheidungsvorschlag 

A.1 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 12.10.2020) 

A.1.1 wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
6.10.2020 und die Möglichkeit, in o. g. Bebau-
ungsplanverfahren Stellung zu nehmen. Von 
Seiten der IHK Südlicher Oberrhein wird zur 
Planung der Stadt Folgendes geäußert: 

Kenntnisnahme 

A.1.2 Überplant werden soll ein Teilbereich des seit 
mehr als 2 Jahren leerstehenden ehemaligen 
OBI-Baumarktes. Das Plangebiet bzw. der vor-
gesehene Baukörper ist maßgeblich von Ver-
kehrslärm und Gewerbelärm beaufschlagt. Un-
mittelbar westlich angrenzend an das Plange-
biet befindet sich bspw. die Götz + Moriz GmbH, 
ein Baustofffachhandel mit Kunden- und Anlie-
ferverkehr auch über die B3. Nördlich befindet 
sich die sehr stark befahrene Bundesstraße B3 
sowie auf deren gegenüberliegenden Straßen-
seite weitere Freiburger Gewerbegebiete. Auch 
der Schienenverkehr der Güterbahnstrecke 
trägt zur Belastung bei. 

Kenntnisnahme 

A.1.3 Die Planung sieht vor, dass das Erdgeschoss 
des eigentlichen Baumarktes erhalten bleibt 
und weiter gewerblich genutzt, das 1. Oberge-
schoss hingegen abgerissen und durch vier 
weitere Geschosse ersetzt wird, welche aus-
schließlich Wohnzwecken dienen sollen. Ent-
stehen sollen 90 - 100 Studentenapartments 
und 65 - 85 sonstige Wohneinheiten. Der not-
wendige Lärmschutz soll über (verglaste, ge-
schlossene?) Laubengänge und „Grundrissori-
entierung“ sichergestellt werden. 

Entgegen der ursprünglichen Planung wird der ehema-
lige Baumarkt vollständig abgebrochen. Die Grundfigur 
der bisherigen Baukörperplanung mit einer Abschirmung 
zur B3 und zum westlich angrenzenden Baustofffach-
handel wird beibehalten. Im Erdgeschoss des geplanten 
Baukörpers sind überwiegend gewerbliche Nutzungen 
angeordnet, in den 4 Obergeschossen und dem zurück-
versetzten Staffelgeschoss sind unterschiedliche Wohn-
formen vorgesehen. Diese orientieren sich überwiegend 
zu dem innen liegenden, begrünten Hof auf der Dach-
ebene des Erdgeschosses. 

Der notwendige Schallschutz wurde gutachterlich über-
prüft und ist Gegenstand der Bebauungsplanfestsetzun-
gen. 

A.1.4 Ein qualifiziertes Schallgutachten liegt dem Vor-
entwurf noch nicht bei. Bedenken unsererseits 
können nur dann zurückgestellt werden, wenn 
auch planungsrechtlich nachweislich sicherge-
stellt wird, dass die umliegenden Gewerbege-
biete in keinster Weise in ihrer Betriebsweise o-
der ihrer notwendigen Entwicklung am Standort 
beeinträchtigt oder auf sonstige Weise benach-
teiligt werden können. 

Die schalltechnische Untersuchung liegt zwischenzeit-
lich vor und wurde an den neuen Planungsstand ange-
passt.  

Hinsichtlich der Gesamtlärmbelastungen, also hier die 
Überlagerung aus Verkehrs- und Gewerbelärm, sind Be-
urteilungspegel von über 70 dB(A) am Tag und über 
60dB(A) in der Nacht auf Basis der Rechtsprechung im 
Regelfall als nicht zumutbar zu betrachten. Im vorliegen-
den Fall ist der Verkehrslärm die deutlich maßgebende 
Einwirkung, die durchweg weit über dem Gewerbelärm 
und durch diesen nur sehr geringfügig erhöht wird. Da 
durch umfangreiche Schutzmaßnahmen vor allem an 
der Nord- sowie Westfassade der Schutz vor dem Ver-
kehrslärm gewährleistet wird, ist dieser Schutz gleich-
sam auch für die Gesamtlärmsituation geeignet. 
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A.1.5 Eine abschließende Stellungnahme ist daher 
zurzeit nicht möglich. 

Kenntnisnahme 

A.2 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 22.10.2020) 

A.2.1 Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB 
aufgestellt, entwickelt sich nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan, umfasst einen Geltungsbe-
reich von ca. 0,7 ha und sieht im Wesentlichen 
ein Urbanes Gebiet MU vor. 

Kenntnisnahme 

A.2.2 Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet 
für nicht-zentrenrelevante Einzelhandelsgroß-
projekte nach Plansatz 2.4.4.7 (G) Regional-
plan. Das Gebäude des dort ehemals ansässi-
gen Garten- und Baumarkts steht seit mehreren 
Jahren leer. Die vorhandenen Rahmenbedin-
gungen ließen keine Neuansiedlung eines 
neuen großflächigen Fachmarkts zu. 

Kenntnisnahme 

A.2.3 Nach Ziffer 5 der Beschlussvorlage soll der Flä-
chennutzungsplan geändert werden. Wir wei-
sen auf § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB hin, wonach 
der FNP im Wege der Berichtigung angepasst 
werden kann. Zur Aktualisierung des Raumord-
nungskatasters AROK ist dem Regierungsprä-
sidium Freiburg der berichtigte Flächennut-
zungsplan sowie der Bebauungsplan zuzustel-
len. 

Kenntnisnahme  

Ungeachtet der genannten Möglichkeit zur Berichtigung 
strebt die Stadt Freiburg eine parallele Änderung des 
Flächennutzungsplans einschließlich der östlich angren-
zenden Sondergebietsflächen an. 

A.2.4 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine 
weiteren Hinweise und Einwendungen. 

Kenntnisnahme  

A.3 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 26.10.2020) 

A.3.1 Die Versorgung mit Wasser und mit Erdgas 
kann durch Anschluss an die vorhandenen 
Netze in der Basler Landstraße sichergestellt 
werden. 

Kenntnisnahme  

 

A.3.2 Für das Planungsgebiet muss im Einverneh-
men mit dem Amt für Brand- und Katastrophen-
schutz der Stadt Freiburg und der bnNETZE 
GmbH eine ausreichende Löschwasserversor-
gung sichergestellt werden. Die Merkblätter W 
405 „Löschwasser“ und W 331 „Hydranten“ der 
Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasser-
faches e.V. sind zu beachten. Unter Zugrunde-
legung der Technischen Regeln des DVGW-Ar-
beitsblattes W 405 wird das Baugebiet eine 
Löschwassermenge (Grundschutz) von 96 m³/h 
für 2 Stunden zur Verfügung gestellt. An den 
möglichen Anschlusspunkten steht derzeit ein 
Wasserdruck von ca. 4,5 bar zur Verfügung. 

Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant. 
Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger, mit der 
Bitte um Berücksichtigung bei der weiteren Hochbau- 
und Erschließungsplanung, weitergeleitet. 

A.3.3 Die bisherige Versorgung des Plangebietes 
(ehem. Baumarkt OBI) mit elektrischer Energie 
erfolgte über eine kundeneigene Trafostation. 
Für die Versorgung des Plangebietes werden 

Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant. 
Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger, mit der 
Bitte um Berücksichtigung bei der weiteren Hochbau- 
und Erschließungsplanung, weitergeleitet. 
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deshalb umfangreiche Netzbaumaßnahmen 
und die Errichtung einer Umspannstation erfor-
derlich.  

A.3.4 Aus wirtschaftlichen Gründen und erschlie-
ßungstechnischen Gründen sind freistehende 
Anlagen vorgesehen, für die die bnNETZE 
GmbH die notwendigen Grundstücke erwerben 
wird. Dieser Standort ist unmittelbar angren-
zend an die öffentliche Verkehrsfläche vorzuse-
hen. Die geplante Umspannstation ist in Abhän-
gigkeit von der örtlichen Bebauung verschieb-
bar, jedoch ist sie in der Nähe des elektrischen 
Lastschwerpunktes anzuordnen.  

Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant. 
Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger, mit der 
Bitte um Berücksichtigung bei der weiteren Hochbau- 
und Erschließungsplanung, weitergeleitet. 
 
Eine freistehende Umspannstation an der öffentlichen 
Verkehrsfläche ist aus stadtgestalterischen Gründen 
nicht vorgesehen. Die Notwendigkeit, die genaue Lage 
und Gestaltung der genannten Umspannstation wird im 
weiteren Verfahren geprüft. Eine Verortung ist im Bebau-
ungsplan nicht erforderlich; die genannte Trafostation ist 
innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
 
 

A.3.5 Hausanschlüsse werden nach den technischen 
Anschlussbedingungen der bnNETZE GmbH, 
den Bestimmungen der NAV, NDAV, AVBWas-
serV und den Maßgaben der einschlägigen Re-
gelwerke in der jeweils gültigen Fassung aus-
geführt. In Anlehnung an die DIN 18012 wird für 
Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum 
benötigt. Der Hausanschlussraum ist an der zur 
Straße zugewandten Außenwand des Gebäu-
des einzurichten und hat ausreichend belüftbar 
zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig und 
auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versor-
gungsleitung bis in den Hausanschlussraum zu 
führen. 

Die Hinweise zu den Hausanschlüssen sind nicht bebau-
ungsplanrelevant. Die Stellungnahme wird an den Vor-
habenträger, mit der Bitte um Berücksichtigung bei der 
weiteren Hochbau- und Erschließungsplanung, weiter-
geleitet. 

A.4 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien – Region Südwest 
(Schreiben vom 10.11.2020) 

A.4.1 die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von 
der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme der Träger öffentlicher Be-
lange zum o.g. Verfahren: 

Kenntnisnahme 

A.4.2 Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan befin-
det sich mehr als 30 m von der Trassenachse 
unserer Bahnstromleitung 437 Freiburg – Abzw. 
Appenweier entfernt. Damit befindet sich das 
o.g. Flurstück außerhalb unseres Schutzstrei-
fens. 

Kenntnisnahme 

A.4.3 Wir haben daher weder Bedenken noch Anre-
gungen vorzubringen. Auf die durch den Eisen-
bahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanla-
gen entstehenden Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich 
hingewiesen. 

Kenntnisnahme 
In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung 
wurde die westlich des Plangebiets liegende Bahnstre-
cke Nr. 4312 berücksichtigt. 
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B Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger/Innen und Sonstige) 
 
Einwendung/Stellungnahme    Entscheidungsvorschlag 

B.1 Bürgerverein Freiburg-St. Georgen e.V. 
(Schreiben vom 14.11.2020) 

B.1.1 am 03. August diesen Jahres wurden wir im 
Zuge eines Gesprächs zum Thema „Nachver-
dichtung in St. Georgen“ auch über ein erstes 
Konzept zur beabsichtigten Neugestaltung des 
leerstehenden ehem. OBI-Marktes in der Basler 
Landstraße in St. Georgen informiert. Danach 
stand in Rede, durch Abbruch des Oberge-
schosses und Aufsetzung von drei Wohnge-
schossen eine Mischung von Gewerbe (im EG) 
und Wohnen (1. bis 3.OG) zu schaffen. Der BV 
hatte dieses Mischkonzept seinerzeit grund-
sätzlich befürwortet. 

Kenntnisnahme 

B.1.2 Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die ausgelegten Unterlagen sehen nach 
Abbruch des alten Gewerbe-OGs nun vier zu-
sätzliche Wohngeschosse vor, nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Kenntnisnahme 
 
 

B.1.3 1. Maß der Bebauung - Wichtige Stadtteilein-
fahrt - Städtebauliche Zielsetzung: 

Der Bürgerverein Freiburg-St. Georgen (BV) ist 
mit der zukünftigen Mischnutzung Gewerbe und 
Wohnen grundsätzlich einverstanden, fordert 
aber eine maßvolle und verträgliche Umsetzung 
des Bauprojekts. Mit dem 4. Wohngeschoss 
wird an dieser für St. Georgen wichtigen Ein-
fahrtssituation das dort verträgliche Maß jedoch 
überschritten. 

Die bestehende Bebauung weist eine maßstäb-
liche Abstufung der Baumassen aus, beginnend 
im Osten mit dem Hochhaus, über die auf der 
Parkgarage aufgesetzte Wohnbebauung und 
den alten OBI-Markt und dem derzeit im Bau 
befindlichen Boardinghaus bis zum daran an-
schließenden Götz+Moriz-Bau im Westen. Das 
neue Bauprojekt verletzt mit seinen Abmessun-
gen dieses vorhandene städtebauliche Konzept 
und schafft einen für St. Georgen und die Ört-
lichkeit unangemessen massiven Baukörper.  
 

Welche städtebaulichen Ziele rechtfertigen 
diese neu vorgeschlagenen gravierenden Ab-
weichungen? 

 

 
Auf der Grundlage der überarbeiteten Planung mit einem 
vollständigen Abbruch sind nun ein überwiegend ge-
werblich genutztes Erdgeschoss, vier Obergeschosse 
sowie ein zurückspringendes Staffelgeschoss vorgese-
hen. Die Obergeschosse und das Staffelgeschoss bein-
halten unterschiedliche Wohnformen.  

Durch den Abbruch und Neubau des Erdgeschosses 
ergibt sich in diesem Bereich eine geringere Geschoss-
höhe, sodass zusätzlich das genannte Staffelgeschoss 
für Wohnen möglich wird. Das Bauvorhaben hat ein-
schließlich Dachaufbauten, Dachbegrünung und Tech-
nik eine Gesamthöhe von ca. 21 m. Die Form des Bau-
körpers ist so gewählt, dass sich eine abschirmende Wir-
kung zur Bundesstraße und zum benachbarten Gewerbe 
(Baustoffhandel) ergibt. Der Baukörper öffnet sich zur 
Basler Landstraße und bietet auf dem Dach des Erdge-
schosses einen ruhigen Innenhof, der über eine Trep-
penanlage mit Zugang zur Basler Landstraße erschlos-
sen ist. Das oberste Geschoss ist als Staffelgeschoss 
ausgebildet und springt an den zur Basler Landstraße 
orientierten Gebäudeseiten deutlich zurück. 
 
Mit der vorliegenden Planung soll eine gewerbliche Bra-
che wiedernutzbar, eine städtebaulich sinnvolle und ver-
trägliche Nachverdichtung ermöglicht und die Innenent-
wicklung gestärkt werden. Neben der Schaffung von 
neuem Wohnraum mit einem breit gestreuten Woh-
nungsmix sowohl für junge als auch für ältere Menschen 
soll auch ein Nahversorgungsangebot geschaffen wer-
den. 
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Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, für den Stand-
ort eine angemessene städtebauliche Verdichtung zu er-
reichen. Die bauliche Konzeption, die Überbaubarkeit 
sowie die gewählte Höhenentwicklung gewährleisten 
eine verträgliche urbane Dichte, eine flächen- und res-
sourcensparende Bebauung sowie wirksame Raumkan-
ten zum Schallschutz (auch der Nachbarschaft) die auch 
der auch der Sicherung und Gestaltung des angrenzen-
den öffentlichen Raumes dienen. 
 

B.1.4 2. Ausgewogene Wohnungsgrößen – Gute so-
ziale Mischung - Was ist tatsächlich geplant? 

Die hohe Anzahl von Kleinst-Appartements (lt. 
Beschlussvorlage ca. 100) wird als zu viel an-
gesehen. Bei dieser geplanten verdichteten Be-
bauung ist ganz besonders auf eine gute sozi-
ale Mischung der Bewohnerschaft zu achten. 
Dies kann nur gelingen, wenn die für Familien 
mindestens erforderlichen  
3-Zimmerwohnungen auch in relevanter Anzahl 
geschaffen werden. Dies ist bisher nicht ersicht-
lich. 

Im BZ-Bericht vom 29.09.2020 hat der Investor 
die Angaben in der städtischen Beschlussvor-
lage als falsch bezeichnet. Lediglich eine Ver-
mehrung der 2-Zimmerappartements führt hier 
nicht zum erforderlichen Ziel. Was soll tatsäch-
lich umgesetzt werden? 

 
 
 
 
Insgesamt ist ein vielfältiges Wohnungsangebot mit ca. 
160 - 180 Wohneinheiten geplant. Die Wohnungen in 
unterschiedlicher Größe decken ein breites Angebot für 
unterschiedliche Nutzergruppen wie Familien, Paare, 
Studierende und Senioren ab.  
Durch das geplante Wohnungsangebot wird auch der 
Nachfrage und dem demographischen Wandel im Stadt-
teil Rechnung getragen. 

Die Wohnungen sind im Wesentlichen barrierefrei er-
reichbar und orientieren sich aus Schallschutzgründen 
überwiegend zum begrünten Innenhof mit Dachgärten, 
Terrassen und Balkonen.  
 
 
 

B.1.5 3. Anschaulichere Darstellungen - Visualisie-
rungen zur Beurteilung notwendig. 

Die den städt. Unterlagen beiliegenden Ansich-
ten, Grundrisse und Schnitte sind für den Laien 
schwer begreifbar und geben z. B. nicht überall 
die ganze Realität wieder (So wird z.B. ein 
Schnitt so versetzt, dass die im Osten aufge-
setzte Wohnbebauung genau in einer Lücke der 
4-Geschossigkeit geschnitten wird und dort 
dann nur eine 3-Geschossigkeit ausweist, die 
der östlich angrenzenden vorhanden Wohnbe-
bauung entspricht. Zumindest für den Laien ist 
dies irreführend.  

Wesentlich anschaulicher, aber sehr unvoll-
ständig und damit für die städtebaulich Einord-
nung des Projektes nicht aussagefähig, ist die 
vom Investor erstellte Visualisierung in der BZ 
vom 29.09.2020, da diese ohne das gewerblich 
weiter genutzte Sockelgeschoss in großer Höhe 
über dem Straßenniveau erstellt wurde. 

Der BV fordert deshalb im weiteren Verfahren, 
z.B. in der noch folgenden Offenlage, die Unter-
lagen z. B. um entsprechende realitätsnähere 
und leichter verständliche Visualisierungen zu 
ergänzen. Nur so kann die geplante neue Bau-
massenverteilung bzgl. ihrer städtebaulichen 
Auswirkung von der betroffenen Bürgerschaft 

 

 
Die genannten Darstellungen wurden zwischenzeitlich 
aktualisiert. Für die überarbeitete Planung liegen detail-
lierte Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Fassadendetails  
sowie eine Freiflächenplanung vor. Die Baukörperkon-
zeption einschließlich Nutzungsverteilung, Höhenent-
wicklung und Fassadengestaltung waren mehrfach Ge-
genstand der Beratungen im Gestaltungsbeirat. Neben 
den künftigen Festsetzungen im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan sind die Darstellungen auch Gegen-
stand des Vorhaben- und Erschließungsplans. Insbe-
sondere die Darstellungen der Fassaden ist in einer für 
Laien lesbaren Form aufbereitet. 
 
 
 
 
 
 

Bereits vor der öffentlichen Auslegung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans wurde die Planung in mehre-
ren öffentlichen Sitzungen des Gestaltungsbeirats der 
Stadt Freiburg vorgestellt und diskutiert. Bereits in dieser 
frühen Planungs- und Beteiligungsphase wurden ent-
sprechende Darstellungen und Visualisierungen vorge-
legt. 
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ausreichend eingeschätzt werden. Entspre-
chende Visualisierungen einschließlich des 
EGs sind u. E. von Seiten der Basler Land-
straße im Westen von Götz+Moriz, im Osten 
vom Kreisverkehr, sowie von der Uffhauser Brü-
cke (Seite Mediamarkt) und von Westen von 
der Umgehungsstraße zweckmäßig. Der damit 
verbundene zusätzliche Aufwand ist bei der 
Größe und exponierten Lage des Projektes an 
einer Hauptzufahrt zum Stadtteil notwendig und 
vertretbar.  

Auch für die Beurteilung der besonders wichti-
gen Gebäudefront zur Basler Landstr. sind dies 
Visualisierungen wichtig. 

B.1.6 4. Gestaltungsansprüche an exponierter Stelle 
– Verbindliche Gestaltungssatzung 

Wegen der bereits mehrfach genannten für St. 
Georgen exponierten Ortseingangssituation, ist 
es u. E. notwendig auch auf eine gute Fassa-
dengestaltung insbesondere zur Seite der Bas-
ler Landstraße, die auch das dortige Erdge-
schoss einschließt, zu achten. Um die Qualität 
der Gestaltung zu sichern, wäre es wünschens-
wert die abgestimmte Fassadengestaltung dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan beizufü-
gen. 

 

 
Der Vorschlag, die "abgestimmte Fassadengestaltung 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan beizufügen", 
wird aufgegriffen. Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
stellt unter anderem die geplante Fassadengestaltung in 
den Grundzügen dar und ist damit Gegenstand des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans. 

B.1.7 5. Beteiligung des Freiburger Gestaltungsbei-
rats 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen hal-
ten wir es für notwendig, dass sich auch der 
Freiburger Gestaltungsbeirat mit diesem Pro-
jekt beschäftigt.  

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Freiburg wurde in den 
Sitzungen am 04.02.2021 und 22.07.2021 und am 
05.10.2023 beteiligt. 

B.1.8 Wir bitten den Bürgerverein am weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 

Der Bürgerverein wurde zu den Sitzungen des Gestal-
tungsbeirates eingeladen und hat an diesen teilgenom-
men. Im weiteren Verfahren wird der Bürgerverein im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung beteiligt.  

B.2 Bürger 1  
(E-Mail vom 13.12.2020) 

 

B.2.1 vielen Dank für das freundliche Telefonat und 
die Zeit, die Sie sich genommen haben. 

Kenntnisnahme 

B.2.2 Wir wohnen in der Basler Landstr. 19b, also di-
rekt gegenüber des früheren OBI-Marktes. 

Kenntnisnahme 

B.2.3 Wie in dem Gespräch vorab mitgeteilt, bitten wir 
um Beachtung folgender Punkte: 
 
- Aufgrund der beidseitigen Bebauung geht der 
Schall nach oben und der Straßenlärm ist so 
laut, dass man froh ist, wenn man nach 5 Mi-
nuten lüften das zur Straße hingehende Fens-
ter wieder schließen kann. Offen lassen kann 
man das Fenster aufgrund des Verkehrslärms 
fast nicht. 

Zur Beurteilung des Schalls und des genannten Straßen- 
bzw. Verkehrslärms wurde eine schalltechnische Unter-
suchung durchgeführt. Das Gutachten stellt bezüglich 
des Verkehrslärms in der Nachbarschaft zusammenfas-
send fest, dass in der Nachbarschaft nach den Kriterien 
der Verkehrslärmschutzverordnung keine wesentlichen 
Erhöhungen zu erwarten sind. Dementsprechend sind 
keinen Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 
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Die vermutete Ausbreitung des Schalls "nach oben" auf-
grund der beidseitigen Bebauung bzw. negative Effekte 
durch Schallreflexion liegen nicht vor.  
 

B.2.4 - Bereits durch das neu erbaute Boarding-
House an der Basler Landstraße wird uns die 
Abendsonne genommen. Durch die Aufsto-
ckung der Wohngeschosse auf die Gewerbe-
räume im Erdgeschoss wird das bisherige Ge-
bäude höher als jetzt, so dass wir weniger Ta-
geslicht in der Wohnung haben werden und un-
sere Wohnung dunkler wird. 

Das leerstehende Baumarktgebäude hat entlang der 
Gehweghinterkante zur Basler Landstraße eine Höhe 
von ca. 14 m zuzüglich Aufbauten für Oberlicht und 
Technik.  
 
Das geplante Vorhaben ist mit einer maximalen Wand-
höhe von 21 m deutlich höher als die Bestandssituation.  
 
Während das Bestandsgebäude auf einer Länge von 
knapp 40m unmittelbar an der Gehweghinterkante er-
richtet wurde, springt das geplante Gebäude von der 
Grundstücksgrenze zurück und lässt so etwas mehr 
Raum zur öffentlichen Fläche. Dies betrifft insbesondere 
das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss und das Staffel-
geschoss.  
 
Im Unterschied zum Gebäudebestand des Baumarktes 
entwickelt sich das neue Gebäude nicht entlang der Bas-
ler Landstraße sondern öffnet sich mit einer Aufweitung 
des Gehwegbereichs, mit den geplanten Nutzungen im 
Erdgeschoss wie z.B. Bäcker, Tante-Emma-Laden, Apo-
theke, Café und Fitnessstudio, mit Zugängen, Aufent-
haltsbereichen und Anpflanzungen sowie einer entspre-
chenden Fassadengestaltung.  
 
Die Wohngeschosse sind in diesem Bereich durch Ter-
rassen und Loggien geprägt. Insgesamt entsteht im Un-
terschied zur Bestandssituation eine offene, urbane und 
wohnumfeldverträgliche Situation. 
 
Die Wohnbebauung auf der Südseite der Basler Land-
straße (Nr. 19,19 A, 19 B und 21) sind als zeilenförmige 
Bebauung so konzipiert, dass sie eine abschirmende 
Wirkung zur Basler Landstraße und der gegenüberlie-
genden, gewerblich geprägten, Bebauung bewirken. Da-
bei sind die Freiflächen und Außenanlagen sowie die 
Aufenthaltsbereiche und Balkone zur ruhigeren Südseite 
orientiert. Die Tiefgaragenzufahrt, die Hauszugänge, die 
Treppenhäuser sowie Nebenräume sind hingegen über-
wiegend zur Basler Landstraße orientiert. 
 
Durch diese Orientierung der Wohnbebauung ist eine 
hervorragende Belichtung gewährleistet. Dies betrifft 
auch die kritische Winterzeit mit entsprechend kürzerer 
Sonnenscheindauer und niedrigem Sonnenstand. Hier 
hat das geplante Vorhaben keinerlei Auswirkungen. 
 
Das genannte Boarding House sowie das geplante Vor-
haben liegen im Norden der bestehenden Wohnbebau-
ung und können daher nur einen minimalen Effekt auf 
die südlich gelegene Wohnbebauung haben. 
 
Der genannte Verlust der Abendsonne ist nur in einem 
kurzen Zeitraum zur Sommersonnenwende möglich. In 
dieser Jahreszeit geht die Sonne am späten Abend im 
Nordwesten unter. Dabei steht die Sonne so tief, dass 
besonderes in einem städtisch geprägten Umfeld keine 



Abwägung, Plan-Nr. 6-125c - 9 - 

 

nennenswerte Besonnung der Wohnräume bis zum Son-
nenuntergang zu erwarten ist. 

Aufgrund des großen Abstandes zwischen den Wohnge-
bäuden Basler Landstraße Nr. 19, 19 A, 19 B und 21 und 
der geplanten Bebauung verbleibt auch an der ungüns-
tigsten Stelle ein Abstand von ca. 25 m. Die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der erforderli-
chen Abstandsflächen und der damit verbundenen Wah-
rung nachbarlicher Belange werden somit mehr als er-
füllt.  
 
Auch für die am ungünstigsten gelegenen Wohnungen 
im Erdgeschoss ergibt sich keine nennenswerte Verän-
derung. 
 

B.2.5 Aus diesen Gründen bitten wir eindringlich, 
dass der geplante Neubau nicht größer, vor al-
lem nicht höher, als das bisherige Gebäude 
werden darf. 

Das geplante Vorhaben wird mit einer Gesamthöhe von 
ca. 21 m deutlich höher als das bestehende Bau- und 
Gartenmarktgebäude mit einer Gesamthöhe von ca. 14 
m. Auf die stadträumliche Gliederung des Vorhabens, 
die Öffnung zur Basler Landstraße, die differenzierte 
Fassadengestaltung, die Rücksprünge im Bereich des 
Erdgeschosses, des 1. Obergeschosses sowie des Staf-
felgeschosses wurde bereits unter B.2.4 hingewiesen. 
Die Größe und die Höhe des Gebäudes führen nicht zu 
einer unzumutbaren Beeinträchtigung der gegenüberlie-
genden Wohnbebauung (vgl. Stellungnahme zu B.2.4).  

Die Höhenentwicklung über das vorhandene Maß hinaus 
resultiert insbesondere aus den städtebaulichen Zielvor-
stellungen der Stadt Freiburg hinsichtlich einer verträgli-
chen urbanen Dichte, einer flächen- und ressourcenspa-
renden Bebauung sowie der Notwendigkeit einer ab-
schirmenden Wirkung zur Guildfordallee und zum west-
lich angrenzenden Baustoffhandel.   

Darüber hinaus wird mit dem geplanten Wohnungsange-
bot in den Obergeschossen dem Ziel der Stadt Freiburg, 
zur Schaffung von Wohnraum, in besonderem Maße 
Rechnung getragen. Weiterhin wird mit den Nutzungen 
im Erdgeschoß die Nahversorgung und Attraktivität der 
Umgebung gestärkt.  

B.2.6 Geplant sind überwiegend kleine (Studenten-) 
Appartements. Bereits bei dem derzeit im Bau 
befindlichen Boarding-House sind überwiegend 
Gäste-Appartements und 1-Zimmer-Wohnun-
gen geplant. Wenn jetzt nochmals etwa 100 
Kleinstappartements hinzukommen, ist mit ei-
nem wesentlich höheren Verkehrsaufkommen 
als bisher zu rechnen. Zudem werden solche 
Kleinstappartements nur relativ kurz bewohnt, 
so dass mit vielen Umzügen und Mieterwech-
seln zu rechnen ist. Dies tut dem Stadtteil St. 
Georgen und der Identifizierung der Mieter mit 
„Ihrem Stadtteil“ sicherlich nicht gut. Nicht nur 
Studenten, auch Familien brauchen dringend 
Wohnungen, so dass im Interesse aller auch 3-
4-Zimmerwohnungen bei den Bauplänen und 
dem Bau berücksichtigt werden sollten. 

 
Insgesamt ist ein vielfältiges Wohnungsangebot mit ca. 
160 - 180 Wohneinheiten geplant. Die Wohnungen in 
unterschiedlicher Größe decken ein breites Angebot für 
unterschiedliche Nutzergruppen wie Familien, Paare, 
Studierende und Senioren, ab.  
Durch das geplante Wohnungsangebot wird auch der 
Nachfrage und dem demographischen Wandel im Stadt-
teil Rechnung tragen. 

Die Wohnungen sind im Wesentlichen barrierefrei er-
reichbar und orientieren sich aus Schallschutzgründen 
überwiegend zum begrünten Innenhof mit Dachgärten, 
Terrassen und Balkonen.  
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B.2.7 Schon jetzt möchten wir bitten, dass darauf ge-
achtet wird, dass die Fa. Unmüssig sich an dem 
Bauplan hält, nicht dass „versehentlich“ höher 
als genehmigt gebaut wird (wie z.B. bei dem 
„HUK-Gebäude“ in der Klarastraße, Freiburg-
Stühlinger). 

Der Hinweis zu einer möglichen Abweichung der Bau-
ausführung von der genehmigten Planung ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanverfahrens. Im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan wird die Höhe der baulichen 
Anlagen festgesetzt. Diese sind Grundlagen für die Ge-
nehmigungsplanung und die spätere Baugenehmigung. 

B.2.8 Sofern wir Möglichkeiten der Einflussnahme ha-
ben, teilen Sie uns diese bitte mit, 

Eine weitere Beteiligung ist im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gegeben. 

B.3 Bürger 2 
(E-Mail vom 21.02.2021) 

 

B.3.1 Einspruch gegen zuviele kleinste und kleine 
neue Wohnungen auf engem Raum am östli-
chen Ende der Basler Landstraße - im Bau und 
zusätzlich geplant neben der bereits bestehen-
den (Wohn-)Bebauung - mit Folgen für Lärm, 
Luft und Licht... 

 
Insgesamt ist in den Obergeschossen ein vielfältiges 
Wohnungsangebot mit ca. 160 - 180 Wohneinheiten ge-
plant. Die Wohnungen in unterschiedlicher Größe de-
cken ein breites Angebot für unterschiedliche Nutzer-
gruppen wie Familien, Paare, Studierende und Senioren, 
ab. Die genannten Folgen für Lärm, Luft und Licht wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
Danach sind keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

B.3.2 Ich wohne seit gut 22 Jahren direkt gegenüber 
vom früheren OBI-Süd in der Basler Landstraße 
und bin seitdem auch ehrenamtlicher Verwal-
tungsbeirat der Eigentümergemeinschaft. Ich 
bin glücklich über meine Wohnung mit großer 
Terrasse gen Süden und mit herrlicher Aussicht 
auf unsere Berge - im 3. OG bei insgesamt 5 
Geschossen (EG bis 4. OG). Die Gebäudehöhe 
entspricht der Höhe der drei Süd-Nord-Wohn-
riegel, die über der 2-stöckigen OBI-Großga-
rage errichtet wurden. Östlich, direkt nebendran 
wurde etwa Anfang 2000 das 10-stöckige Büro-
Hochhaus am Straßenkreisel dazugebaut - mir 
gegenüber. Zum Glück gefällt mir wenigstens 
die interessante Gebäudegestaltung ganz gut. 
Ich bin zwar nicht im Gestaltungsbeirat der 
Stadt, aber immerhin malender (Hobby-) Künst-
ler mit öffentlichen Erfolgen. Nicht nur dadurch 
weiß ich natürlich, dass der Geschmack, egal 
ob z.B. bei Bildern oder Gebäuden, subjektiv 
sehr unterschiedlich ist und gar weit auseinan-
derklaffen kann... 

Meine Wohnung hat leider einen großen Fehler: 
Drumherum ist es SEHR LAUT. Schon seitdem 
ich hier Ende 1998 eingezogen bin. Das hatte 
ich bei meinen Besichtigungen unterschätzt !! 
Und der Autoverkehr hat seitdem sicher nicht 
abgenommen... - auch nicht im vermeintlich so 
ökologisch orientierten Freiburg. 
So ist selbst in Freiburg die Zulassungszahl 
neuer Autos zumindest bis 2019 weiter gewach-
sen - darunter noch mehr dieser nicht nur für 
Radfahrer*innen gefährlichen, besonders 
schweren "Großraumwagen"... (Hinweis ne-
benbei: Ich selbst habe kein Auto und nie eines 
besessen und besitze auch keinen 

Kenntnisnahme  

 
Die genannte Terrasse mit entsprechender Aussicht 
nach Süden ist von dem geplanten Vorhaben nicht be-
troffen, da das Vorhaben auf der Nordseite der Basler 
Landstraße liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung des Schalls und des genannten Straßen- 
bzw. Verkehrslärms wurde eine schalltechnische Unter-
suchung durchgeführt. Das Gutachten stellt bezüglich 
des Verkehrslärms in der Nachbarschaft zusammenfas-
send fest, dass in der Nachbarschaft nach den Kriterien 
der Verkehrslärmschutzverordnung keine wesentlichen 
Erhöhungen zu erwarten sind. 
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Tiefgaragenplatz in unserem Gebäude mit 46-
Wohneinheiten). 

B.3.3 Jedenfalls führt die Straßenkonzentration mit 
der Anlieger- und Durchgangsstraße Basler 
Landstraße, dem Verkehrskreisel mit Zu- und 
Abfahrt von bzw. zur Umgehungsstraße (Guild-
ford- Allee), der Hauptzu- und -abfahrt von St. 
Georgen plus nördlicher Uffhauser Straße zu 
viel Lärm. Sehr viel Lärm. Und zu Dreck. Der 
Lärm wird sozusagen von der gesundheit-
schädlichen Luftverschmutzung nochmals un-
termauert: Ich sehe das, wenn ich die Rahmen 
oder Jalousien meiner Nordfenster abwische: 
Der Lappen ist schwarz - vom Autoverkehr der 
Basler Landstraße. Auspuffruß, Reifenabrieb, 
aufgewirbelter Staub. Auf der Südseite ist es 
zum Glück markant weniger. 

Auch wenn es Straßen gibt, an denen das Prob-
lem sehr viel schlimmer ist, sollte die Basler 
Landstraße nicht unnötig weiter in diese Rich-
tung gebracht werden. Das aber droht aktuell: 
Mit den neuen, bereits fast fertiggestellten Boar-
dinghouses auf der Nordseite der Straße und 
westlich direkt angrenzend an das alte OBI-Ge-
bäude - plus die aktuellen Um- und Neuplanun-
gen des Herrn Unmüßig. Dazu muss der Ge-
meinderat mit einer Bebauungsplanänderung 
(Nr. 6-125c) demnächst (!?) aber noch endgül-
tig zustimmen. Seiner Freude über die geplan-
ten neuen Wohnungen hat er im letzten Jahr 
wohl schon Ausdruck verliehen !? - vielleicht 
ohne die Situation hier vor Ort überhaupt halb-
wegs zu kennen !? Auch der Gestaltungsbeirat 
hat sich erst kürzlich über die Unmüßig-Pläne 
laut einer Notiz im Freiburger Wochenbericht lo-
bend geäußert !? Dabei ist mir zumindest bisher 
nicht sonderlich klar, wie die neuen Wohnge-
bäude wirklich aussehen sollen, insbesondere 
aus den Perspektiven der Basler Landstraße 
und natürlich auch von unserem Gebäude aus. 
Die Fotovisualisierung z.B. in der BZ vom 
29.9.2020 ist äußerst beschönigend bzw. vom 
eingeschränkten Blickwinkelausschnitt - ohne 
Straße, ohne die neuen Boardinghouses - völlig 
unzureichend. Und z.B. auch der veröffentlichte 
Grundrissplan plus Aufsichtsfoto der Stadt Frei-
burg für die Bebauungsplanänderung ist abso-
lut unzureichend (siehe die Veröffentlichung auf 
der website der Stadt vom 9. Okt. 2020): völlig 
veraltet zeigen sie z.B. noch das hübsche kleine 
Häuschen, das mal westlich vom OBI-Gebäude 
stand - und wo sich jetzt die engstehenden 
Boardingshouses-Gebäude ganz nah an die 
frühere OBI-Verkaufshalle herangefressen ha-
ben. Zur redlichen und transparenten Diskus-
sion um die Bewilligung eines Bauvorhabens 
sollte doch wohl auch die Darstellung das aktu-
elle, heutige und zumindest direkt benachbarte 
Umfeld korrekt zeigen - oder !!? 

Die genannte "Straßenkonzentration" bzw. die Erschlie-
ßungs- und Sammelfunktion der Basler Landstraße än-
dert sich durch das geplante Vorhaben nicht. Mit der vor-
liegenden Planung entfällt die ursprüngliche Baumarkt-
nutzung mit entsprechendem Kundenverkehr. Die noch 
vorhandenen Stellplätze aus der Baumarktnutzung ste-
hen nun dem geplanten Vorhaben zur Verfügung. 

Zuzüglich zur bereits genannten Schalluntersuchung 
wurden auch die durch den Verkehr erzeugten Luft-
schadstoffe untersucht. Danach sind keine Überschrei-
tungen der Immissionsgrenzwerte für die maßgebenden 
Luftschadstoffe zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das genannte Boardinghaus ist zwischenzeitlich fertig-
gestellt und nicht Gegenstand des Bebauungsplanver-
fahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Darstellungen, sowie die Baukörperkon-
zeption einschließlich Nutzungsverteilung, Höhenent-
wicklung und Fassadengestaltung waren mehrfach Ge-
genstand der Beratungen im Gestaltungsbeirat sowie 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese Dar-
stellungen wurden zwischenzeitlich aktualisiert und sind 
nun Gegenstand des weiteren Verfahrens. Neben den 
künftigen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan sind die Darstellungen auch Gegenstand 
des Vorhaben- und Erschließungsplans. Insbesondere 
die Darstellung der Fassade ist in einer für den Laien les-
baren Form aufbereitet. Die genannte Boardinghaus-Be-
bauung in der Basler Landstraße Nr. 20 stellt mit ihrer 
Nutzung und der 3- bis 4-geschossigen Höhenentwick-
lung einen sinnvollen Übergang von der westlich angren-
zenden gewerblichen Bebauung zur vorhandenen 
Wohnbebauung südlich der Basler Landstraße als auch 
zum geplanten Vorhaben dar. Die Abstände des Boar-
dinghauses zur Süd- und Westseite des geplanten Vor-
habens betragen ca. 18-20 m, zur gegenüberliegenden 
Wohnbebauung (Basler Landstraße 21 A bis 21 C) ca. 
25 m. Die Abstände liegen damit weit über den bauord-
nungsrechtlich erforderlichen Notwendigkeiten. Die an-
grenzende und gegenüberliegende Bebauung an der 
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Basler Landstraße sind sowohl im Bebauungsplan als 
auch im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. 

B.3.4 Diese mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation wurde bereits vom Bürger-
verein St. Georgen in seiner Stellungnahme 
zum Unmüßig-Bauvorhaben detaillierter vorge-
tragen und kritisiert. Auch die übrigen Stellungs-
nahmen und Forderungen des Bürgervereins 
teile ich im vollen Umfang (siehe z.B St. Geor-
gener Bote Heft 11/2020). (Hinweis: Ich bin kein 
Mitglied des Bürgervereins, schätze aber seine 
engagierte Arbeit. Ich habe mich z.B. auch an 
der vom Bürgerverein vor Jahren organisierten 
umfassenden, "erweiterten" Bürger*innenbetei-
ligung zum bisherigen Flächennutzungsplan 
2020 beteiligt sowie bei der Erarbeitung der 
Stadtteilleitlinien für St. Georgen mitgearbeitet.) 

Der Bürgerverein wurde zu den öffentlichen Sitzungen 
des Gestaltungsbeirates am 04.02.2021, 22.07.2021 
und am 05.10.2023 eingeladen und hat an diesen teilge-
nommen. Im weiteren Verfahren wird der Bürgerverein 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung beteiligt. 

B.3.5 --> Ich protestiere hier jetzt frühzeitig (?) oder 
hoffentlich zumindest noch rechtzeitig gegen ei-
nige Aspekte der mir bisher bekannten, teils wi-
dersprüchlich öffentlich dargestellten Neubau-
pläne des Herrn Unmüßig und erhebe vorab 
formlosen Einspruch <-- : 

Kenntnisnahme 

B.3.6 1. Herr Unmüßig plant bis zu 200 Wohnungen, 
überwiegend vor allem kleine oder sehr kleine 
Wohnungen (damit lässt sich am meisten ver-
dienen, oder !?). Das aber gibt es doch jetzt 
schon in den Boardinghouses gleich neben-
dran: Laut großer Infotafel sind es 31 plus 41, 
also 72 "Appartements" (vollmöbliert) mit winzi-
gen 17 m2 bis 71 m2 (sicher die Ausnahme) 
bzw. 19 m2 bis 31 m2 Miniwohnungen !! Die 
Zahl der Autos wird also ganztägig direkt bei 
uns ganz erheblich zunehmen - mit ihrem Lärm 
und den Abgasen und Dreck. Auch werden die 
Fußwege mit Sicherheit noch häufiger als wilde 
Parkplätze missbraucht... 
Viele weitere sehr kleine oder kleinere Woh-
nungen gibt es außerdem auch noch auf der 
östlichen Seite des Neu- und Umbauvorha-
bens in den drei dreigeschossigen Wohnge-
bäuden über der hohen OBI-Garage: Von den 
dort insgesamt 75 Wohnungen sind wohl mehr 
als die Hälfte 1-Zimmer-Wohnungen mit etwa 
36 m2 Wohnfläche... Es ist gut, dass es auch 
kleinere Wohnungen gibt, aber ich finde, dies 
reicht jetzt an dieser Stelle der Basler Land-
straße !! 

Hinzu kommt natürlich der zukünftige Kunden- 
oder Besucherverkehr der wohl noch völlig 
unklaren Gewerbebetriebe im unteren, doppel-
stockhohen Bereich des OBI-Gebäudes... Na-
türlich gab es Kunden- und Anlieferverkehr 
beim OBI auch früher schon, aber wenigstens 
nur tagsüber bis 20 Uhr. Und zukünftig ?? Und 
schließlich gibt es - überwiegend tags - weiter-
hin auch noch den Arbeits- und 

Insgesamt ist ein vielfältiges Wohnungsangebot mit ca. 
160-180 Wohneinheiten geplant. Die Wohnungen in un-
terschiedlicher Größe decken ein breites Angebot für un-
terschiedliche Nutzergruppen wie Familien, Paare, Stu-
dierende und Senioren, ab.  Der angestrebte Wohnungs-
mix mit entsprechenden Größen und Zimmeranzahl etc. 
ist Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungspla-
nes. 
Das genannte Boardinghaus dient nicht dem Wohnen, 
sondern der temporären Unterbringung und Beherber-
gung eines wechselnden Personenkreises. 
Die Zahl der Fahrzeuge wird sich im Vergleich zur ur-
sprünglichen Nutzung des Baumarktes nicht erhöhen. 
Die bereits vorhandenen, freien Stellplätze aus der ur-
sprünglichen Baumarktnutzung im Erdgeschoss des öst-
lich angrenzenden Gebäudes sind ausreichend und wer-
den nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vollständig 
benötigt. Durch den bequemen Zugang der unmittelbar 
angrenzenden Sockelgarage mit direktem Zugang in das 
Gebäude des Vorhabens, kann das genannte "Fremd-
parken" weitgehend ausgeschlossen werden. 

Die genannte Belastung durch Lärm und Abgase wurde 
gutachterlich untersucht (vgl. Stellungnahme oben). 

Vorhaben in der Umgebung und dortige Wohnungsgrö-
ßen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens. 

Kunden- und Besucherverkehr aus den Nutzungen im 
Erdgeschoss des Vorhabens wurden ebenfalls gut-
achterlich untersucht. Die genannten Gewerbebetriebe 
im Erdgeschoss des Vorhabens sind durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans und die Darstellungen im 
Vorhaben- und Erschließungsplan ausreichend konkret. 
Neben nicht störende Gewerbeeinheiten sind 
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Besucherverkehr des Hochhauses. Es sum-
miert sich jetzt schon... 
Hieraus leite ich die Forderung ab, dass we-
nigstens die geplanten Unmüßig-Wohnge-
bäude eine wirklich verträgliche - sozial im wei-
ten Sinne - Mischung von Wohnungsgrößen 
aufweisen müssen. 
Unser Wohngebäude mit 46 Wohneinheiten 
und knapp 3.000 m2 Gesamtwohnfläche könnte 
durchaus als Vorbild dienen - und damit auch 
Familien mit Kindern neuen Platz anbieten: Bei 
uns sind fast die Hälfte 2 Zimmerwohnungen 
(22 x / mit etwa 45 bis 55 m2 / für zwei oder 
auch eine Person geeignet), fast ebenso viele 
haben 3-Zimmer (19 x) und weitere 5 Wohnun-
gen 4 Zimmer (dann bis max. gut 90 m2). Die 
Gesamtdurchschnittsgröße liegt bei 65 m2 (be-
heizt 61 m2). 

Einzelhandelsgeschäfte der Nahversorgung mit entspre-
chender Flächenbegrenzung festgesetzt. Dieses Nut-
zungsgefüge ist Gegenstand der entsprechenden Fahr-
zeugbewegungen und der schalltechnischen Untersu-
chungen. Danach sind in der Nachbarschaft keine signi-
fikanten Änderungen hinsichtlich des Verkehrs- oder Ge-
werbelärms zu erwarten. 

B.3.7 2. Ich fordere außerdem, dass kein "zusätzli-
ches" viertes Geschoss über dem unteren 
Bereich der OBI-Gebäude gebaut wird und 
dann die bisherige übrige Bebauung drum-
herum überragt - vom schon vorhandenem 
Hochhaus am Verkehrskreisel-Ostende natür-
lich abgesehen. Vier Geschosse plus der OBI-
Unterbau würden zusammen die Höhe von 
sechs Stockwerken erreichen. 

Meine Forderung reduziert natürlich die Anzahl 
der sonst möglichen Wohnungen um ein Viertel 
(und den Gewinn von Herrn Unmüßig), aber 
trägt auch dazu bei, dass die Zahl der zusätzli-
chen Autos mit ihren Problemen geringer bleibt. 
Außerdem reduziert sich die Verschattung und 
der Wohnungen auf der Südseite der Basler 
Landstraße - auch in unserem Haus. 

Mit der städtebaulich sinnvollen Nachverdichtung und 
Wiedernutzbarmachung des Geländes ist auch eine an-
gemessene, vertikale Verdichtung erforderlich. Die im 
Bebauungsplan festgesetzte Höhe erlaubt eine 5-ge-
schossige Bebauung zuzüglich des genannten Staffel-
geschosses. Dieses Staffelgeschoss springt zugunsten 
der gegenüberliegenden Wohnbebauung insbesondere 
an der Seite zur Basler Landstraße deutlich zurück. Die 
Höhenentwicklung liegt auch deutlich unterhalb des ge-
nannten 10-geschossigen Gebäudes am "Verkehrskrei-
sel". 
Die Gebäudehöhen (und die Form des Baukörpers) sind 
so gewählt, dass sich auch eine abschirmende Wirkung 
zur Bundesstraße und zum benachbarten Gewerbe 
(Baustoffhandel) ergibt. Von der daraus erzielbaren 
Schallschutzwirkung profitieren sowohl die Nutzungen 
des Vorhabens als auch die Wohnnutzung auf der ge-
genüberliegenden Seite der Basler Landstraße. 
 
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vorha-
bens sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens. Der angestrebte Wohnungsbau, insbesondere der 
Anteil an mietpreisgebundenen Wohnungen ist ange-
sichts der aktuellen Wohnraumversorgung auch im be-
sonderen Interesse der Stadt Freiburg. 
 
Eine nennenswerte Verschattung der Wohnbebauung 
an der Basler Landstraße ist nicht zu erwarten, da die 
Wohngebäude auf der Südseite der Straße liegen 
 
Die Wohnbebauung auf der Südseite der Basler Land-
straße sind als zeilenförmige Bebauung so konzipiert, 
dass sie eine abschirmende Wirkung zur Basler Land-
straße und der gegenüberliegenden, gewerblich gepräg-
ten, Bebauung bewirken. Dabei sind die Freiflächen und 
Außenanlagen sowie die Aufenthaltsbereiche und Bal-
kone zur ruhigeren Südseite orientiert. Die Tiefgaragen-
zufahrt, die Hauszugänge, die Treppenhäuser sowie Ne-
benräume sind hingegen überwiegend zur Basler Land-
straße orientiert. 
Durch diese Orientierung der Wohnbebauung ist eine 
hervorragende Belichtun gewährleistet. Dies betrifft auch 
die kritische Winterzeit mit entsprechend kürzerer 
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Sonnenscheindauer und niedrigem Sonnenstand. Hier 
hat das geplante Vorhaben keinerlei Auswirkungen. 
Das genannte Boarding House sowie das geplante Vor-
haben liegen im Norden der bestehenden Wohnbebau-
ung und können daher nur einen minimalen Effekt auf 
die südlich gelegene Wohnbebauung haben. 
 
Aufgrund des großen Abstandes zwischen den Wohnge-
bäuden Basler Landstraße Nr. 19, 19 A, 19 B und 21 und 
der geplanten Bebauung verbleibt auch an der ungüns-
tigsten Stelle ein Abstand von ca. 25 m. Die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der erforderli-
chen Abstandsflächen und der damit verbundenen Wah-
rung nachbarlicher Belange werden somit mehr als er-
füllt. 
 

B.3.8 3. Die äußere Gestaltung der neuen bzw. 
umgebauten Gebäude muss ich dann wohl den 
Architekten des Herrn Unmüßig und ihren Ge-
schmacksvorstellungen überlassen (oder sei-
nen Finanzerwartungen), vielleicht mit kritisch-
anregender Einflussnahme des Freiburger Ge-
staltungsbeirates. 

Die äußere Gestaltung des Vorhabens ist im Vorhaben- 
und Erschließungsplan dargestellt. Die Gestaltung war 
bereits vor der öffentlichen Auslegung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Gegenstand mehrerer öffent-
licher Sitzungen des Gestaltungsbeirat der Stadt Frei-
burg. 

B.3.9 P.S.: 
- Warum gibt es kein Tempo 30 auf der Basler 
Landstraße bis zum westlichen Ortsende? (Der 
Fahrzeitunterschied zu Tempo 50 auf der 1,3 
km langen Strecke beträgt 1 lächerliche Mi-
nute). Erst seit Kurzem wurde wenigstens 
nächtliches Tempo 30 eingeführt. 
- Warum beginnt die Tempo-30-Zone vom östli-
chen Verkehrskreisel der Basler Landstraße 
nach St. Georgen hinein (Am Mettweg) erst weit 
weit südlich des Kreisels?? 
- Warum liegt die Basler Landstraße eigentlich 
außerhalb des Bereiches von Freiburg, in dem 
nur schadstoffärmere Fahrzeuge zugelassen 
sind?? 
- Und auch dies noch?: 
Sollte z.B. die Bewilligung des vierten Wohnge-
schosses von der Verwaltung und dem Ge-
meinderat versagt werden - wie ich hoffe -, 
bleibt zu hoffen, dass sich Herr Unmüßig und 
seine Architekten und Mitarbeiter*innen an 
diese Vorgabe halten: Es heißt, dass eine sol-
che schon einmal ignoriert worden sei und nicht 
zum Abriss des nicht genehmigten Stockwerks 
geführt habe, sondern nur zu einer gewinnredu-
zierenden Vertragsstrafe. 

Seit Anfang des Jahres 2022 ist in der Basler Landstraße 
auch tagsüber Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit an-
geordnet. 
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C Stellungnahmen der Öffentlichkeit (beteiligte Institutionen und Verbände) 
 
 
Einwendung/Stellungnahme    Entscheidungsvorschlag 

C.1 Terranets BW 
(Schreiben vom 13.10.2020 – Anlage: Plan) 

C.1.1 Im Geltungsbereich des oben genannten Be-
bauungsplanes (gilt nur für rot markierten Be-
reich) liegen keine Anlagen der terranets bw 
GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht 
betroffen werden. 

Kenntnisnahme 

C.1.2 Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

 

C.2 Vodafone GmbH 
(Schreiben vom 14.10.2020 – Anlagen: Grafik, Übersichten, Pläne, Kurzbegründung zur Drucksache) 

C.2.1 Unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 10/7/2020 
möchte ich Ihnen den Verlauf unserer Richt-
funkstrecken im Bereich Basler Landstraße dar-
stellen. 

Kenntnisnahme 

C.2.2 Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als 
Linie (Orange) dargestellt. Die Koordinaten und 
Antennenhöhen können Sie der angehängten 
Excel-Datei entnehmen. Für einen störungs-
freien Betrieb, muss um diese „Linien“ ein Frei-
raum (Mast und Rotor) von mindestens 25m in 
jede Richtung eingehalten werden. Der konkret 
freizuhaltende Raum ist u.a. abhängig vom Ro-
torradius. 

Kenntnisnahme 

Aus der Stellungnahme geht nicht zweifelsfrei hervor in 
welcher Höhe im Bereich des Bebauungsplans eine Frei-
haltung des genannten Korridors angeregt wird. 

C.2.3 In dem uns mitgeteilten Plangebiet verlaufen 
aktive Richtfunkstrecken der Vodafone GmbH. 
Daher besteht in diesem Fall grundsätzlich Kon-
fliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH. Da-
her möchte ich Sie bitten den erwähnten Sicher-
heitsabstand bei Ihrer Planung zu berücksichti-
gen. 

Das genannte "Konfliktpotential" kann im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht ausgeschlossen wer-
den.  

Eine Verschiebung des Baukörpers ist aufgrund der be-
grenzten Grundstücksverhältnisse nicht möglich. Auch 
eine Reduktion des Nutzungsmaßes, insbesondere der 
geplanten Gebäudehöhen, ist aufgrund der städtebauli-
chen Zielvorstellungen der Stadt Freiburg nicht vorgese-
hen. Diese sind insbesondere die Schaffung einer ver-
träglichen urbanen Dichte, einer flächen- und ressour-
censparenden Bebauung und die Notwendigkeit einer 
abschirmenden Wirkung zur Guildfordallee und zum 
westlich angrenzenden Baustoffhandel. Darüber hinaus 
wird mit dem geplanten Wohnungsangebot in den Ober-
geschossen dem Ziel der Stadt Freiburg, zur Schaffung 
von Wohnraum, in besonderem Maße Rechnung getra-
gen. Weiterhin wird mit den Nutzungen im Erdgeschoß 
die Nahversorgung und Attraktivität der Umgebung ge-
stärkt. 

Der Anregung zur Einhaltung der Sicherheitsabstände 
durch geringere Gebäudehöhe oder geringere Überbau-
barkeit kann daher nicht entsprochen werden. 

Technische Maßnahmen zum Erhalt der Funktionsfähig-
keit der Richtfunkstrecke, etwa die Erhöhung der 
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Sendemasten oder die Anbringung eines sogenannten 
Repeaters, sind zumutbar. 
  

C.3 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 27.10.2020) 

C.3.1 Wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten 
und mit unserer Leitungsdokumentation abge-
glichen. Im geplanten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes „3. Änderung Eckbereich Basler 
Landstraße / Am Mettweg“ in Freiburg im Breis-
gau betreibt und plant die TransnetBW GmbH 
keine Höchstspannungsfreileitung. 

Kenntnisnahme 

C.3.2 Daher haben wir keine Bedenken und Anmer-
kungen vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

C.3.3 Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

Kenntnisnahme 

C.4 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
(Schreiben vom 02.11.2020 – Anlagen: Bild, Tabelle) 

C.4.1 aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG sind nach den einschlägigen raumordne-
rischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 
erhebliche Störungen bereits vorhandener Te-
lekommunikationslinien zu vermeiden: 

Kenntnisnahme 

C.4.2 – durch das Plangebiet führen zwei Richtfunk-
verbindungen hindurch 

Kenntnisnahme 

C.4.3 – die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 
befindet sich in einem vertikalen Korridor zwi-
schen 23 m und 53 m über Grund 
 
[An dieser Stelle erfolgt in der Stellungnahme 
eine Angabe der Richtfunkverbindungen mit 
Standortangaben in Tabellenform.] 
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beige-
fügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den 
Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkver-
bindungen verdeutlichen sollen. 

Kenntnisnahme 

Aus der Stellungnahme geht nicht zweifelsfrei hervor, in  
welcher Höhe im Bereich des Bebauungsplans eine Frei-
haltung des genannten Korridors angeregt wird. 

C.4.4 [An dieser Stelle ist in der Stellungnahme ein di-
gitales Bild eingefügt, um den nachfolgenden 
Text zu visualisieren.] 
 
Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkverbindung der Telefónica Ger-
many GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im 
Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie 
als einen horizontal über der Landschaft verlau-
fenden Zylinder mit einem Durchmesser von 
rund 30-60 m (einschließlich der Schutzberei-
che) vorstellen (anhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Eine Verschiebung des Baukörpers ist aufgrund der be-
grenzten Grundstücksverhältnisse nicht möglich. Auch 
eine Reduktion des Nutzungsmaßes, insbesondere der 
geplanten Gebäudehöhen, ist aufgrund der städtebauli-
chen Zielvorstellungen der Stadt Freiburg nicht vorgese-
hen. Diese sind insbesondere die Schaffung einer 
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Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit 
Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle ge-
planten Konstruktionen und notwendige Bau-
kräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 

verträglichen urbanen Dichte, einer flächen- und res-
sourcensparenden Bebauung und die Notwendigkeit ei-
ner abschirmenden Wirkung zur Guildfordallee und zum 
westlich angrenzenden Baustoffhandel. Darüber hinaus 
wird mit dem geplanten Wohnungsangebot in den Ober-
geschossen dem Ziel der Stadt Freiburg, zur Schaffung 
von Wohnraum, in besonderem Maße Rechnung getra-
gen. Weiterhin wird mit den Nutzungen im Erdgeschoß 
die Nahversorgung und Attraktivität der Umgebung ge-
stärkt. 
 
Der Anregung zur Einhaltung der Sicherheitsabstände 
durch geringere Gebäudehöhe oder geringere Überbau-
barkeit kann daher nicht entsprochen werden. 

Technische Maßnahmen zum Erhalt der Funktionsfähig-
keit der Richtfunktrasse, etwa die Erhöhung der Sende-
masten oder die Anbringung eines sogenannten Repea-
ters, sind zumutbar. 

C.4.5 Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme 
der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und 
in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zu-
künftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der 
Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. 
festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richt-
funkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 

Eine Beeinträchtigung der Richtfunktrasse kann im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens nicht ausgeschlos-
sen werden. Der Anregung zur Festsetzung von Bauhö-
henbeschränkungen kann nicht entsprochen werden 
(vgl. Stellungnahme zu C.4.4). 
 

C.4.6 Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor 
zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min-
destens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzab-
stand zur Mittellinie von mindestens +/- 15 m 
eingehalten werden. 

Eine Freihaltung des genannten Schutzkorridors kann 
nicht gewährleistet werden (vgl. Stellungnahmen zu 
C.4.3, C.4.4 und C.4.5). 

C.5 Handelsverband Südbaden 
(Schreiben vom 06.11.2020) 

C.5.1 Aus den Unterlagen geht hervor, dass eine 
Nachnutzung des leerstehenden OBI-Marktes 
in St. Georgen durch eine Mischung von einem 
hohen Anteil von Wohnen und nicht störendem 
Gewerbe (geplant ist ein Fitnesscenter) ermög-
licht werden soll. Zentrenrelevanter bzw. nah-
versorgungsrelevanter Einzelhandel bleibt auch 
zukünftig ausgeschlossen.  

Kenntnisnahme 

C.5.2 Schade ist, dass kein Betreiber mit nicht-zen-
trenrelevanten Sortimenten gefunden werden 
konnte, da verfügbar freie Flächen in Freiburg 
für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel eher 
spärlich vorhanden sind. 

Kenntnisnahme 

C.6 Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild e.V. 
(Schreiben vom 06.11.2020) 

C.6.1 die Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild 
e.V. begrüßt die Änderung des Bebauungspla-
nes um neue Nutzungen durch nicht wesentlich 
störendes Gewerbe zu ermöglichen und insbe-
sondere durch Schaffung neuer Wohnflächen. 

Kenntnisnahme 
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D KEINE ANREGUNGEN 
 

D.1 Ericsson Services GmbH 
(Schreiben vom 20.10.2020) 

D.2 Regierungspräsidium Freiburg – Referat 32 – Technik, Logistik, Service der Polizei 
(Schreiben vom 03.11.2020) 

 
 


